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Thema: Migräneerkrankungen in Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: An welchen Kliniken in Sachsen werden spezielle Migränethera-
plen angeboten?

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verant-
wortlich und ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die
in ihre (eigene) Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen oder
etwa Daten bei Dritten erheben, die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs
liegen.

Letzteres ist hier der Fall, soweit nach Erkenntnissen gefragt ist, über die u. U.
(nur) sächsische Plankrankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da die Plan-
krankenhäuser bzw. deren Träger insoweit als eigenverantwortlich handelnde
Dritte Aufgaben erfüllen, bei denen sie gemäß § 31 des Sächsischen Kranken-
hausgesetzes (SächsKHG) bzw. im Rahmen der Wahrnehmung von Selbstver-
waltungsaufgaben (Letzteres betrifft allenfalls Krankenhäuser in kommunaler
Trägerschaft) lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht unterlie-
gen. Die Staatsregierung dad im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht von
ihrem lnformationsrecht (nach § 31 Absatz 3 Satz 1 SächsKHG bzw. § 113 der
Sächsischen Gemeindeordnung [SächsGem0]) jedoch nur dann Gebrauch ma-
chen, wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder
bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist hier nicht der Fall, denn es
sind weder aus der Fragestellung konkrete Hinweise auf eine bevorstehende
oder eingetretene Rechtsverletzung ersichtlich noch liegen der Staatsregierung
derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen Anfrage vor.
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Frage 2: An welchen Kliniken in Sachsen gibt es Kopfschmerzambulanzen?

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
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Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verantwortlich und
ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre (eigene) Zustän-
digkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen oder etwa Daten bei Dritten erheben,
die außerhalb ihres Verantwortungsbereichs liegen.

Letzteres ist hier der Fall, soweit nach Erkenntnissen gefragt ist, über die u. U. (nur) säch-
sische Plankrankenhäuser bzw. deren Träger verfügen, da die Plankrankenhäuser bzw.
deren Träger insoweit als eigenverantwortlich handelnde Dritte Aufgaben erfüllen, bei de-
nen sie gemäß § 31 SächsKHG bzw. im Rahmen der Wahrnehmung von Selbstverwal-
tungsaufgaben (Letzteres betrifft allenfalls Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft)
lediglich der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht unterliegen. Die Staatsregierung
darf im Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht von ihrem lnformationsrecht (nach § 31
Absatz 3 Satz 1 SächsKHG bzw. § 113 SächsGem0) jedoch nur dann Gebrauch machen,
wenn im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits erfolgte
Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist hier nicht der Fall, denn es sind weder aus der Frage-
stellung konkrete Hinweise auf eine bevorstehende oder eingetretene Rechtsverletzung
ersichtlich noch liegen der Staatsregierung derartige Hinweise unabhängig von der Kleinen
Anfrage vor.

Frage 3: Welche Ärzte in Sachsen bieten eine spezielle Kopfschmerz — oder Migrä-
nesprechstunde an?

Von einer Beantwortung wird abgesehen.

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

Die Staatsregierung ist dem Landtag nur für ihre (eigene) Amtsführung verantwortlich. Sie
ist daher lediglich in Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständigkeit
fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwortungsbereiches
liegen.

Letzteres ist hier der Fall, soweit nach Erkenntnissen gefragt ist, über welche u. U. die
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV Sachsen) verfügt. Die KV Sachsen nimmt ihre
Aufgaben in Selbstverwaltung wahr.

Selbstverwaltungsaufgaben unterliegen nur der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachauf-
sicht. lm Zuständigkeitsbereich der Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die
hierfür zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden von ihrem lnformationsrecht aber nur Ge-
brauch machen, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende oder bereits er-
folgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, da Fragen
zu statistischen Erhebungen im ambulanten Bereich keine bevorstehende oder bereits er-
folgte Rechtsverletzung implizieren und auch die Kleine Anfrage keine Anhaltspunkte dafür
bietet.
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F r a g e  4 :  We l c h e  P r o j e k t e  zu r  V o r b e u g u n g  v o n  M i g r ä n e  w e r d e n  i n  S a c h s e n  g e f ö r -
d er t ?

Die S taatsreg ierung  fö rdert  keine Pro jek te zur Vorbeugung von  Mig räne.

W eitere Erkenntn isse liegen der S taatsreg ierung  n ich t  vor.

Mit  f reund lichen  Grüßen
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